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Dftern genügt rtid&f, bereits einige gaßre »or Berlaffen
ber ©dßule muß ber Knabe auf bte Vorteile ßingerotefen
werben, weldße ißm baS ©rletnen eines jpanbmetfS ober
eines ©ewetbeS bietet. ©S ift ftcb)ertic§ nidßt Unrest,
wenn man glaubt, baß ein jielberoufjter £)tnroeiS, eine
wleberßolte en ergifche Slufüärung »on ©tfolg gefrönt
fein roirb. 2Bir fteßen fogar auf bem ©tanbpunft, bag
biefe arbeit nießt auf bte BolfSfdßule befdßränft btetben,
fonbetn z®edfmäßig audb auf bie SR it tel- unb ^ö^exn
©deuten auSgebebnt werben müßte.

Biele folder jungen Beute werben Kaufmann, Beamte
aller art unb erreichen ©eßälter, bie im etfien Sabrant
in ben meitauS melften gaüen burdßaus nicht ßößer ftnb
als bie Sößne oieter $anbwetfSgefelIen. Qn fpäteren
Qaßren ber ©elbftänbigfeit aber werben fte ibre beffete
©dßulbübung ganz befiimmt nid^t als unnüßen BaUaft
empfinben. @S ift gar feine grage, baß gerabe bie £>anb=
wetfSfammern bie rechten gaftoren ftnb, bte oueb tn ben
böberen ©dßulen mit ©rfolg aufflärenb unb werbenb
tätig ifetn fönnen. SBte biefe SBerbearbeit einzuleiten unb
burdjzufüßren ift, muff naturgemäß bem ©efchidf unb bem
®aft beS BorfteßerS ber £>anbroerfSfammer überlaffen
bleiben. SRan barf nidht oergeffen, baß bie fpanbmerfS»
fammer burdb ihre jätigfeit btejenigen SReifter fennen lernt,
bie zur ßeßrlingSauSbilbung nidht geeignet ftnb, unb emp»
ficblt, ben SBünfdßen foldßet SReifter nach Sebrlingen mit
größter Borfichi entgegen p fommen. ®ann ift bie £>anb»
wetîèfammer tn ber Sage, bie Berechtigung pr annähme
weiterer Beßrlinge beurteilen p fönnen, auch über bie

Beftimmungen ber fiöcßftzaßl ber p befcßäftigenben ßeßr«

linge für bie einzelnen Berufe Berorbnungen p erlaffen.
audß bte moralifdße ©eite fommt tn grage. ®le £ätig=
feit ber SeßrlingSoermitllung unb bte ber Überwachung
ber »ermittelten Sebrltnge ift febr eng miteinanber »er»
wanbt, ba ja bie BeßrlinaSoermitilmtg auch feie motalifdß?
Berantwortung für bas SBoßlergeßen beS jungen SRenfdßen
in fteß fcßlitßt.

SBir tn ber ©dßroetz haben bie 3nftitution beS ßeßr-
HngS=BatronateS, welcße eine nußbrtngenbe ®äiigfett in
allen Seilen entfaltet. Könnte nicht ein „SRehr" ge-
leiftet werben? Könnten meßt bie fantonalen ©ewerbe-
»etbänbe, ja jebe einzelne ©ewerbefellton unb oor allem
bie BerufSoetbänbe fteß ber SeßrlingSfrage tntenfioer an-
nehmen? Könnte nießt »on ben fantonalen gfabuftrte-
unb ©rzießungSbepartement auS, à la §anbwerfSfammer
tn ®eutfdßlanb ben Beßrem wegleitenbe SBetfung erteilt
werben? ©ewiß ja!

Übet bie ©rünbung non

Straften- unb ffiaftertnngcnnftcnliftnftcn
ridßtet baS Baubepartement beS KantonS Sujern
folgenbeS KreiSfcßreiben an bte ©emeinben:

Sie Straften« unb iDafferbaugenoffenfcljaften
fi«6 îferyeratieneit 6es fantonalen öffetttlicijen
Hechtes nttb tticftt bes fclj tuet3erifeben prinat«
rechtes, gür fte ftnb maßgebenb § 52, abf. 2, BeS

ßwilgefeßbucßeS, § 87 ber luserntfdben ©taatSoerfaffung,
bie §§31 unb 32 beS lujernifcßen ©infüßrungSgefeßeS
jum ^ioilgefeßbucß, ba§ ©traßengefeß, baS SBafferredßtS-
gefeß, baS ©efeß betreffenb bie Ünterftüßung »on Boben»
»erbefferungen unb bte Berorbnung betreffenb bie Bet-
tragSpflidßten im Straßen- unb SBaffetbau.

I. (Entftetjuns ber Straften« nttb lüafferbau«
genoffenfdjaften.

®ie ©enoffenfeßaft entfteßt als tßerfönlidßfeit unb
wirb baßer ßanblungSfäßig, wenn fte organiftert ift, b. ß.

wenn ißre Organe (Borftanb, SReehnungSreoiforen ufro.)
gewäßlt unb ißre ©tatuten »om 5Rf gierungSrate geneß-
migt worben ftnb (§ 31 beS ©InfüßrungSgefetjeS jum
3ioilgefcßbuch). ©ie bebarf alfo feiner ©intra*
gung ins ^anbelSregifter.

Qn ißter ©ntfteßung unterfdßetbet fid) biefe Irt »on
©enoffenfdßaften »on ber ©enoffenfdßaft beS Obligationen-
redßteS (.art. 678 ff.) babureß, büß fte nicht mit ber ©tn»

trogung tnS fpanbetSregifter SRechtSperfönlidßfett erlangt,
fonöern mit ber ©eneßmigung ißreS fReglementeS buteß
ben fRegterungSrat. ©ine ©tntragung inS ^anbelSregifter
ift bei richtiger Konftituierung unb abfaffung ber ©ta»
tuten nicßl etnmal möglich, waS fpejiell aus ben auS»

füßrungen fub 3iff. Iii refultiert.

II. gtpeef 6er Straften« nn6 iüafferbau-
çjenoffenfcftaften.

3wccf finb bie ©rfteüung unb ber Unterhalt eines

öffentlichen SBerfeS (©traßenbauten, ©traßenforreftionen,
©ntwäfferungen, gluß» unb Bacß-Korreftionen uf®.).
®iefer 3®ecf tft ein öffentlicher unb muß auS öffentlichen
©rünben burdßgefüßrt werben, ©emäß § 32 beS @tnf.=

©ef. jum 8. ©. B. ift bie ©enoffenfeßaft, ohne îetl ber

©taaiSorganifation zu bilben, bem ©taate öffentlidß redßt»

litß »erpreßtet, ißren ßwedf zu erfüllen. Bei 2Betge*

rung ber ©enoffenfdßaft, unorbentltcßer ©efdßäfiSfüßrung,
Bflicßtöernadbläffigungen ißrer Organe, SRicßterfüUang ber

Berbtnblicßfeiten gegenüber ißren ©läubigern ftebt bent

©taate baS IRtcßt zur anwenbung »on ßwangSmaßtegeln
ZU. ®er IReaierungSrat fann bte ©enoffenfdßaft nötigen-
falls unter Bormunbfdßaft ftellen.

Um ben ©enoffenfdßaften bie ©rfüHung ißreS

Zu erleichtern, erhalten fte Beiträge »om ©taate naeß

SRoßgabe beS SßafferrecßtS- bezw. ©traßengefeßeS, foroie
BeS ©efeßeS betreffenb bie Unterftüßung »on Bobenoer»

befferungen, unb »om Bunbe gemäß BunbeSbefdßluß be»

treffenb bte Unterftüßung ber Sanbwirtfdßaft unb Bunbel»
gefcß betreffenb 9Bafferbau- unb gorßpolizei.

Bei ber ©enoffenfdßaft beS ObltgationenredßteS iß ber

3wedE immer ein prioater unb gebt allein auf ben wirt-
fdßaftltcßen Borteil ber einzelnen SRitglieber. ®te ©e-

noffenfdßaft gibt fidß felbft ben ßwedl unb eS Hegt in

ißrer £>anb, benfelben zu erwettern, zu oerengern, ißn

burdßzufüßten ober aufzugeben, ©ie beftimmt ißre 2Bege

felbftänbig, unb eS fteßt weber bem ©taate noeß ber

©emeinbe ein ©tnfprudßSrcdßt zu.

III Hecftte unb pflichten 6er îtîitslieôef 6er
Strafte«« u«6 iüafferbawtoryorationen.

®iefe finb, foweit fte fobift%tert würben, ßauptfädß-

lidß in ber Berorbnung betreffenb BettragSpßidßten im

2Baffer- unb ©traßenbau »om 22. Oftober 1913 nteber»

gelegt.
a) SR i t g l i e b f dß a f t : ®te ©enoffenfdßaft befteßt auS

fämtlidßen Stegenfdßaftsbeßßern, beten ©cunbftücfe an

baS öffentlidße SBerf beitragSpflidßtig ftnb. ®ie SRit»

gltebfdßaft berußt auf bem ©runbftüdfe unb jebeS bet»

tragSpflidßtige ©runbftücf ergibt eine SRitgliebfdßaft (§ 1?

ber Berorbnung) unb als foldße eine ©limme in ber

©enoffenfdßaft. ©ine auSnaßme tritt nur bann ein,

wenn mehrere pflidßtige ©runbftüdfe tn einer £anb »er«

etnigt finb. 3n biefem galle ßat ber betreffenbe ©igen'

tümer nur eine ©limme.
®te golge biefer Borfdßriften ift, baß, wenn ein in

SRiileibenßeit gezogenes ©runbftücf feinen Beftßer wedßfelt,

nicht bie SRitgliebfdßaft wedßfelt, fonbern nur bet

ßaber berfelben, getner ergibt ftdß barauS, baß eS nießt

im Belieben ber ©enoffenfdßaft fteßt, SRitglieber aufju'

neßmen ober auSzufcßließen. @S gibt weber eine P»r
naßme nodß ben auSfdßluß etneS ©enoffenfdßafterS.

Jllustr. schweiz HandwZeitung („Meisterblatt") Nr. 48

Ostern genügt nicht, bereits einige Jahre vor Verlassen
der Schule muß der Knabe auf die Vorteile hingewiesen
werden, welche ihm das Erlernen eines Handwerks oder
eines Gewerbes bietet. Es ist sicherlich nicht Unrecht,
wenn man glaubt, daß ein zielbewußter Hinweis, eine
wiederholte energische Aufklärung von Erfolg gekrönt
sein wird. Wir stehen sogar auf dem Standpunkt, daß
diese Arbeit nicht auf die Volksschule beschränkt bleiben,
sondern zweckmäßig auch auf die Msttel- und höhern
Schulen ausgedehnt werden müßte.

Viele solcher jungen Leute werden Kaufmann, Beamte
aller Art und erreichen Gehälter, die im ersten Jahrzehnt
in den weitaus meisten Fällen durchaus nicht höher sind
als die Löhne vieler Handwerksgesellen. In späteren
Jahren der Selbständigkeit aber werden sie ihre bessere

Schulbildung ganz bestimmt nicht als unnützen Ballast
empfinden. Es ist gar keine Frage, daß gerade die Hand-
Werkskammern die rechten Faktoren sind, die auch in den
höheren Schulen mit Erfolg aufklärend und werbend
tätig.sein können. Wie diese Werbearbeit einzuleiten und
durchzuführen ist, muß naturgemäß dem Geschick und dem
Takt des Vorstehers der Handwerkskammer überlassen
bleiben. Man darf nicht vergessen, daß die Handwerks-
kammer durch ihre Tätigkeit diejenigen Meister kennen lernt,
die zur Lehrlingsausbildung nicht geeignet sind, und emp-
siehst, den Wünschen solcher Meister nach Lehrlingen mit
größter Vorsicht entgegen zu kommen. Dann ist die Hand-
werkskammer in der Lage, die Berechtigung zur Annahme
weiterer Lehrlinge beurteilen zu können, auch über die

Bestimmungen der Höchstzahl der zu beschäftigenden Lehr-
linge für die einzelnen Berufe Verordnungen zu erlassen.
Auch die moralische Seite kommt in Frage. Die Tätig-
keit der Lehrlingsoermittlung und die der Überwachung
der vermittelten Lehrlinge ist sehr eng miteinander ver-
wandt, da ja die Lehrlinasvermitàng auch die moralisch?
Verantwortung für das Wohlergehen des jungen Menschen
in sich schlicht.

Wir in der Schweiz haben die Institution des Lehr-
lings-Patronates, welche eine nutzbringende Tätigkeit in
allen Teilen entfaltet. Könnte nicht ein „Mehr" ge-
leistet werden? Könnten nicht die kantonalen Gewerbe-
verbände, ja jede einzelne Gewerbeseklion und vor allem
die Berufsoerbände sich der Lehrlingsfrage intensiver an-
nehmen? Könnte nicht von den kantonalen Industrie-
und Erziehungsdepartement aus, à ia Handwerkskammer
in Deutschland den Lehrern weglettende Weisung erteilt
werden? Gewiß ja!

Über die Gründung om
SirnUn- md MsserbniWWflenschnsten

richtet das Baudepartement des Kantons Luzern
folgendes Kreisschreiben an die Gemeinden:

Die Straffen- und Wasserbaugenossenschaften
sind Nsrxorationen des kantonalen öffentlichen
Rechtes und nicht des schweizerischen privat-
rechtes. Für sie sind maßgebend § 52, Abs. 2, des
Zwitaesetzbuches, Z 87 der luzernischen Staatsverfassung,
die M 31 und 32 des luzernischen Einführungsgesetzes
zum Zivilgesetzbuch, das Straßengesetz, das Wasserrcchts-
gesetz, das Gesetz betreffend die Unterstützung von Boden-
Verbesserungen und die Verordnung betreffend die Bei-
tragspslichten im Straßen- und Wasserbau.

Entstehung der Straffen-- und Wasserbau-
genossenschaften.

Die Genossenschaft entsteht als Persönlichkeit und
wird daher handlungsfähig, wenn sie organisiert ist, d. h.

wenn ihre Organe (Vorstand, Reàungsrevisoren usw.)
gewählt und ihre Statuten vom Regierungsrate geneh-
migt worden sind (Z 31 des Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch). Sie bedarf also keiner Eintra-
gung ins Handelsregister.

In ihrer Entstehung unterscheidet sich diese Art von
Genossenschaften von der Genossenschaft des Obligationen-
rechtes (Art. 678 ff.) dadurch, daß sie nicht mit der Ein-
tragung ins Handelsregister Rechtspersönlichkeit erlangt,
sondern mit der Genehmigung ihres Réglementes durch
den Regterungsrat. Eine Eintragung ins Handelsregister
ist bei richtiger Konstituierung und Abfassung der Sta-
tuten nicht einmal möglich, was speziell aus den Aus-
führungen sub Ziff. Ill resultiert.

II. Zweck der Straffen« und Wasserbau-
genossenschaften.

Zweck sind die Erstellung und der Unterhalt eines

öffentlichen Werkes (Straßenbauten, Straßenkorrektionen,
Entwässerungen. Fluß- und Bach-Korrektionen usw.).
Dieser Zweck ist ein öffentlicher und muß aus öffentlichen
Gründen durchgeführt werden. Gemäß § 32 des Eins.-
Ges. zum Z. G. B. ist die Genossenschaft, ohne Teil der

Staai s organisation zu bilden, dem Staate öffentlich recht-

lich verpflichtet, ihren Zweck zu erfüllen. Bei Weige-

rung der Genossenschaft, unordentlicher Geschäftsführung,
Pfllchtvernachlässigungen ihrer Organe, Nichterfüllung der

Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern steht dem

Staate das Rtcht zur Anwendung von Zwangsmaßregeln
zu. Der Regierungsrat kann die Genossenschaft nötigen-
falls unter Vormundschaft stellen.

Um den Genossenschaften die Erfüllung ihres Zweckes

zu erleichtern, erhalten sie Beiträge vom Staate nach

Maßgabe des Wasserrechts- bezw. Straßengesetzes, sowie

des Gesetzes betreffend die Unterstützung von Bodenver-
besserungen, und vom Bunde gemäß Bundesbeschluß be-

treffend die Unterstützung der Landwirtschaft und Bundes-
gesetz betreffend Wasserbau- und Forstpolizei.

Bei der Genossenschaft des Obligationenrechtes ist der

Zweck immer ein privater und geht allein auf den wirt-
schaftlichen Vorteil der einzelnen Mitglieder. Die Ge-

noffenschaft gibt sich selbst den Zweck und es liegt in

ihrer Hand, denselben zu erweitern, zu verengern, ihn

durchzuführen oder aufzugeben. Sie bestimmt ihre Wege

selbständig, und es steht weder dem Staate noch der

Gemeinde ein Einspruchsrecht zu.

III Rechte und Pflichten der Mitglieder der
Straffen- und Wasserbaukorxsrationen.

Diese sind, soweit sie kodifiziert wurden, hauptsäch-

lich in der Verordnung betreffend Bettragspflichten im

Wasser- und Straßenbau vom 22. Oktober 1913 nieder-

gelegt.
g) Mitgliedschaft: Die Genossenschaft besteht aus

sämtlichen Ltegenschaftsbesttzern, deren Grundstücke an

das öffentliche Werk beitragspflichtig sind. Die Mit-
gliedfchaft beruht auf dem Grundstücke und jedes bel-

tragspflchtige Grundstück ergibt eine Mitgliedschaft <§ 17

der Verordnung) und als solche eine Stimme in der

Genossenschaft. Eine Ausnahme tritt nur dann ein,

wenn mehrere Pflichtige Grundstücke in einer Hand ver-

einigt sind. In diesem Falle hat der betreffende Eigen-

tümer nur eine Stimme.
Die Folge dieser Vorschriften ist, daß, wenn ein tn

Mitleiden hett gezogenes Grundstück seinen Besitzer wechselt,

nicht die Mitgliedschaft wechselt, sondern nur der In-
Haber derselben. Ferner ergibt sich daraus, daß es mcht

im Belieben der Genossenschaft steht. Mitglieder auM-
nehmen oder auszuschließen. Es gibt weder eine Ml-
nähme noch den Ausschluß eines Genossenschafters. Die
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SRiigliebfchaft tritt dûîi ©efe^el raffen ein, fobalb ein
©runbftüd beitragspflichtig wirb, ©ine Slulfcbeibung ift
nur beim Solîauf einer Stegenfcftaft non ber Unterhaiti,
pftid^t in ben in § 13 ber jit. Serorbnung oorgefehenen
bret Sailen mögltch.

®ie fpegteHen Sedjte ber SRitglteber, rate SBaljl bel
Sorftanbel unb ber übrigen Organe, 2lbnahme ber iRecb»

nungen, Kontrolle, aufnähme non Marleben ufro., fin)
buret) bie Statuten näher ju beftimmen. 2Bo biefe unb
bal öffentliche 9RedE»t Süden aufroeifen, ïommen bie Sor»
fd^riften bel 3'Dtlgefehbudljei, 2lct. 63 bil 79 über bie
Sereine, ftnngemäft jur Slnroenbung.

b) ^aftbarteit: ©le rairb burdj bie SDtitleiben»

heitltabelle, bie non ben Sibmlniftratiobebörben aufgefteflt
raorben ift, geregelt, Sarnadj haftet bal einzelne ÉJlit»

glieb für bie Sau» unb Unterhaltunglîoften »erhält»
nilmäftig. ©tne roeitergehenbe fjaftung ïennt bal
©efeft nicht unb barf bem einzelnen SJlitgliebe nicfjt auf»
erlegt roetben. ®te Haftung ift etne b in a lid)e, b. t).

bal Pflichtige ©runbfiüd ift oerpfänbet. SSäfttenb bie
fßftid&itgleit früher in gorm einer ©runblaft aufgefteüt
rourbe, rairb fte feit intrafttreten be! 3imlgefet)bud)eS
unb bel îantonalen ©InführungSgefehel burd) ein Sfanb»
redjt ju ©anften ber ©enoffenfchaft auf bie Stegenfdjaft
»erlegt (§ 104 bel ©tnführunglgefehel). Soraulfeftung
biefet binglichen Haftung ift unter bent geltenben Secjte
bie Sormertung ber SJtttleibentjeit an ben Çgpotbeïar»
protoïotlen innerhalb bret SJtonaten nach rechtlîrâftiger
geftfeftung (§ 9 bet jit. Serorbnung) unb bie nachberige
©intragung i§ 11 bet Serorbnung). $er befinitioen
©Intragung bei )ßfanbrechtel îann ein Stegenfdjaftlbe»
fther nur baburd) entgehen, baft er ben fälligen Seitrag
innerhalb beftimmter grift elnjahlt (§ 11 ber Serorb»
nung).

®araul ergibt fid), baft etne rein perfönlicfte unb
folibarifcje Haftung ber änjelnen füKtglieber aulge»
fdjloffen ift unb bem SBefen ber öffentlich»rechtlichen @e»

noffenfdjaft roiberfpridjt.
@anj anberl ift el bei ber ©enoffenfchaft bei fdjroet»

jerifcften fßrioatredhtel. jpter fönnen jeberjett 3Jtttglieber
aufgenommen roerben (3lrt. 683). 2)er ülultritt ift, unter

Sorbehalt ber ©inftaltung etraaiger Künbigunglfriften,
»öUig fret unb îann burch îetne Seftimmung ber ©ta»

tuten »ereitelt raerben. (3lrt. 684). ®ie SUiitgliebfdjaft

ruht aulfchlieftltch nuf ber fßetfon unb erlifcht burch
beren £ob. ®te ftaftbarïeit ber "einzelnen «Dtitglieber

ift etne retn persönliche unb roetin bte Statuten nidhtl
anbere! beftimmen — auch folibarifdje unb erftrecft ftdj
auf bal ganje Sermögen.

IV. ©»gerne ber Straften* unb ÎDafferban*
genoffenfcjaften.

hierüber beftimmt bal öffentliche Stecht nichtl Stäberei.

Sorgefeben ftnb in ber Serorbnung »om 22. Dftober
1913 Sorftanb unb ©eneraloetfammlung (©enoffen»

fdjafiloetfammlung). @1 bleibt baher ben Korporationen
übetlaffen, roeitere Organe in ihren ©tatuten ju fdjaffen.

immerhin feilten minbeftenl noch Stechnunglreoiforen
unb ein befonbetel Organ, bal bie fpejteüe Stuf ficht über

bal Sßerf führt (Straften» bejro. Sßuhrmeifter) befteDt

raerben. ®te näheren Sefugniffe ber Organe regeln bie

Steglemente unb roo biefe nichtl enthalten, ïommen bte

Slrt. 63 bil 79 bei Bioilgefe^budjel ftnngemäft jur 2ln»

roenbung (§ 31 bei ©infübrungSgefeftel).
Sie 3lrt. 695 ff. bei ©chroetjer. Obligattonenrechtel

ïommen fomit nicht in Setracht.

V. lluftöfung ber öffentlich »rechtlichen
Korporationen öes Straften* nnö îDafferbaues.

Sine folcje ift nur bann möglich» ntenn ber ©enoffen»

fchaftljroed anberraeitig ficher geftetlt ift. @1 nnrb jum

Setfptel etne öffentliche ©üterftrafte jur ©emeinbeftrafte
erîlârt. in btefem galle bat bie betreffenbe ©emetnbe
bal 2Berï ju übernehmen unb bie ©enoffenfchaft »erliert
ihre ©jiftenjberechtigung (§ 13 ber jit. Serorbnung).

Slnbere Sluflöfunglgrünbe, raie fie etroa bal Obli»
gationenrecht in ben Slrt. 709 unb 710 ïennt, finb aul»
gefdjloffen.

®amit glauben roir 3hnen bie funbamentalften Unter»
fdjtebe jroif^en ben ©trafen» unb SSafferbaugenoffen »

fchaften, ail Organifationen bel îanionalen öffentlichen
Stedjtel, unb ben ©enoffenfdjaften bel ©chraeijer. Obli»
gationenredjtel auleinanbergefe^t ju haben. 3ßir roetben
el nun Sbnen übetlaffen bfirfen, ben ftdj auf 3h"m
©ebiete bilbenben ©enoffenfchaften bel ©trafen» unb
SBaffetbauel an bie Çanb ju geben unb fte bei ihrer Kon»
ftituterung unb Slbfaffung ber ©tatuten ju unterftühen.

3«m ©chluffe machen roir ©ie noch barauf aufmetf»
fam, ba§ bal Saubepartement ©ntroürfe ju ©tatuten
»on ©trafen» unb SBafferbauîorporationen anfertigen
lie^, bie jeberjeit auf ber Kanjlei belfelben unentgeltlich
bejogen roerben îônnen.

Imprägnieren des Ulasserbolzes.
Slufeer bei SrücEen aul f^olj gibt el noch eine SJterge

anberel Çolj, raelchel mehr ober roeniger im 2Baffer
ftejt. Um berartige SBafferhöljer ju imprägnieren, tränft
man btefelben berarttg, ba§ auch bie inneren ©chilien
bel ffolje! imprägniert ftnb. ®al Kreofotöl îann für
jene Seile ber h^r tn Setracht ïommenben -Jtuhböljet
btenen, roelcje ganj im SGBaffer ftejen ober balb mehr
ober roeniger mit SBaffer umfpült roerben. 3" biefem
3»ecf fdjnetbet man bie betreffenben Çôljer »ollftänbig
jurn ©ebrauch fertig, hobelt btefelben unb legt fie tn btefe
Kreofoüöfung. 3" biefem 3®ecfe gebraucht man grofje
längliche, roenn auch fdjmale Slechroannen ober aulge»
mauerte jementierte glachgefä^e. Sediere müffen aller»

blngl bid)t fein, bamit bte Qmprägnietflüffigfeit nidjt »er»
finît ober hetaulläuft. 9ßo berartige |>öljer »tel im»

prägntert roerben, lohnt el fid), auch biefe Sorrid)tungen
bauerhaft herjufteKen, bamit fie eoentueH auch gegen Set»
gütung »on anberen Kollegen in 3lnfpruch genommen
roerben îônnen. ®te Slechroannen erfüllen ihren 3®ed
am heften, roenn an einer Seite etn 3l6laufhabn ange»
bracht ift, fo bafj bie gebrauchte entwertete Kreofoiflüiftg»
ïeit obftteßen îann. 2ln btefer ©telle foil bie lange Siech»
manne bann etroal geneigt fetn. Sei bem jementierten
Sehälter ift biefel ebenfaÖl prafiifd). ®te Kreofoiflüfftg»
Seit mu§ ftdj langfam tn bie ißoren bei föolje! etnfaugen,
beèhalb ift el notroenbig, bafe bie betreffenben Srücfen»
höljer »oÜfommen unter ber glüffigfett finb. Samit audh
bie untere glädhe ©elegenhett finbet, ftch gleichmäfpg ooll»

jufaugen, legt man unten im Sehälter quer jroet 7* cm
ftarîe unb 2 cm breite f>öljer, fo bah bie unteren glächen
ber ju imprägnterenben £öljet nicht flach auf bem Soben
liegen. ©I ift bann aber ju beachten, baft bie Srüdten»
höljer juroeilen »erfchoben roerben, um bie ©teilen ber
|>öljet ju burdjtränten, roelche auf ben Ouerböljern ruhen.
®tefel ift befonberl ju beachten, roetl fonft bal ÎBaffer
refp. bte geuchtigîeit hier Utahrung finbet, ben gäulnil»
proj ft in bie 2Bege leitet unb bal imprägnieren jroed»
loi rotrb. im allgemeinen fotlen bte |)öljer beim îrânîen
fo gelagert fein, baft alle Seiten frei jum 3luffaugen bei
Oll finb. in btefer glûffigîeit bleiben btefelben fo lange
liegen, bil aKe Schichten burdjtrânît ftnb, roorauf bte

fßfetler unb ©ilbrechethöljer ufro. jum ïrocînen gelagert
roeiben. ®al auf biefe 3lrt imprägnterte Çolj füllt fetne
3Ulen unb inneren Schichten ooßftänbig unb ift bann
am roiberftanblfähigften, roenn el oollîommen troden jut
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Mitgliedschaft tritt von Gesetzes wegen ein, sobald ein
-Grundstück beitragspflichtig wird. Eine Ausscheidung ist
nur beim Loskauf einer Liegenschaft von der Unterhalts,
pflicht in den in H 13 der zit. Verordnung vorgesehenen
drei Fällen möglich.

Die speziellen Rechte der Mitglieder, wie Wahl des
Vorstandes und der übrigen Organe, Abnahme der Rech-
nungen. Kontrolle, Aufnahme von Darlehen usw., sin)
durch die Statuten näher zu bestimmen. Wo diese und
das öffentliche Recht Lücken aufweisen, kommen die Vor-
schnften des Zivilgesetzbuches. Art. 63 bis 79 über die
Vereine, sinngemäß zur Anwendung.

d) Haftbarkeit: Sie wird durch die Mitleiden-
heitstabelle, die von den Administrativbehörden aufgestellt
worden ist. geregelt. Darnach haftet das einzelne Mit-
glied für die Bau- und Unterhaltungskosten verhält-
nis mäßig. Eine weitergehende Haftung kennt das
Gesetz nicht und darf dem einzelnen Mitgliede nicht auf-
erlegt werden. Die Haftung ist eine dingliche, d. h.
das Pflichtige Grundstück ist verpfändet. Während die
Wichtigkeit früher in Form einer Grundlast aufgestellt
wurde, wird sie seit Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches
und des kantonalen Einführungsgesetzes durch ein Pfand-
recht zu Gunsten der Genossenschaft auf die Liegenschaft
verlegt iß 104 des Einführungsgesetzes). Voraussetzung
dieser dinglichen Haftung ist unter dem geltenden Rechte
die Vormerkung der Mitleidenheit an den Hypothekar-
Protokollen innerhalb drei Monaten nach rechtskräftiger
Festsetzung <§ 9 der zit. Verordnung) und die nachberige
Eintragung -ß 11 der Verordnung). Der definitiven
Eintragung des Pfandrechtes kann ein Ltegenschaflsbe
sitzer nur dadurch entgehen, daß er den fälligen Beitrag
innerhalb bestimmter Frist einzahlt G 11 der Verord-
nung).

Daraus ergibt sich, daß eine rein persönliche und
solidarische Haftung der einzelnen Mitglieder ausge-
schloffen ist und dem Wesen der öffentlich-rechtlichen Ge-

noffenschaft widerspricht.
Ganz anders ist es bei der Genossenschaft des schwei-

zerischen Privatrechtes. Hier können jederzeit Mitglieder
aufgenommen werden (Art. 683). Der Austritt ist, unter

Vorbehalt der Einhaltung etwaiger Kündigungsfristen,
völlig frei und kann durch keine Bestimmung der Sta-
tuten vereitelt werden. (Art. 684). Die Mitgliedschaft
ruht ausschließlich auf der Person und erlischt durch
deren Tod. Die Haftbarkeit der 'einzelnen Mitglieder
ist eine rein persönliche und wenn die Statuten nichts

anderes bestimmen — auch solidarische und erstreckt sich

auf das ganze Vermögen.

IV. Organe der Straffen- und Wasserbau-
gensssenschasten.

Hierüber bestimmt das öffentliche Recht nichts Näheres.

Vorgesehen sind in der Verordnung vom 22. Oktober
1913 Vorstand und Generalversammlung (Genoffen-

schaftsoersammlung). Es bleibt daher den Korporationen
überlassen, weitere Organe in ihren Statuten zu schaffen.

Immerhin sollten mindestens noch Rechnungsrevisoren
und ein besonderes Organ, das die svezielle Aufsicht über

das Werk führt (Straßen- bezw. Wuhrmeister) bestellt

werden. Die näheren Befugnisse der Organe regeln die

Reglemente und wo diese nichts enthalten, kommen die

Art. 63 bis 79 des Zivilgesetzbuches sinngemäß zur An-

Wendung (8 31 des Etnführungsgesetzes).
Die Art 695 ff. des Schweizer. Obligatwnenrechtes

kommen somit nicht in Betracht.

V. Auslösung der öffentlich-rechtlichen
AorPsrationen des Straffen- und Wasserbaues.

Eine solche ist nur dann möglich, wenn der Genoffen-

schaftszweck anderweitig sicher gestellt ist. Es wird zum

Beispiel eine öffentliche Güterstraße zur Gemeindestraße
erklärt. In diesem Falle hat die betreffende Gemeinde
das Werk zu übernehmen und die Genossenschaft verliert
ihre Existenzberechtigung <tz 13 der zit. Verordnung).

Andere Auflösungsgründe, wie sie etwa das Obli-
gationenrecht in den Art. 709 und 710 kennt, sind aus-
geschloffen.

Damit glauben wir Ihnen die fundamentalsten Unter-
schiede zwischen den Straßen- und Wafferbaugenoffen -

schalten, als Organisationen des kantonalen öffentlichen
Rechtes, und den Genossenschaften des Schweizer. Obli-
gationenrechtes auseinandergesetzt zu haben. Wir werden
es nun Ihnen überlassen dürfen, den sich auf Ihrem
Gebiete bildenden Genossenschaften des Straßen- und
Wasserbaues an die Hand zu gehen und sie bei ihrer Kon-
stituterung und Abfassung der Statuten zu unterstützen.

Zum Schlüsse machen wir Sie noch darauf aufmerk-
sam, daß das Baudepartement Entwürfe zu Statuten
von Straßen- und Wafferbaukorporationen anfertigen
ließ, die jederzeit auf der Kanzlei desselben unentgeltlich
bezogen werden können.

Imprägnieren <te; Wächst?«.
Außer bei Brücken aus Holz gibt es noch eine Menge

anderes Holz, welches mehr oder weniger im Wasser
steht. Um derartige Wafferhölzer zu imprägnieren, tränkt
man dieselben derartig, daß auch die inneren Schichten
des Holzes imprägniert sind. Das Kceosotöl kann für
jene Teile der hier in Betracht kommenden Nutzhölzer
dienen, welche ganz im Wasser stehen oder bald mehr
oder weniger mit Waffer umspült werden. Zu diesem
Zveck schneidet man die betreffenden Hölzer vollständig
zum Gebrauch fertig, hobelt dieselben und legt sie in diese

Kreosollösung. Zu diesem Zwecke gebraucht man große
längliche, wenn auch schmale Blechwannen oder ausge-
mauerte zementierte Flachgefäße. Letztere müssen aller-
dings dicht sein, damit die Jmprägnierflüssigkett nicht ver-
sinkt oder herausläuft. Wo derartige Hölzer viel im-
prägniert werden, lohnt es sich, auch diese Vorrichtungen
dauerhaft herzustellen, damit sie eventuell auch gegen Ver-
gülung von anderen Kollegen in Anspruch genommen
werden können. Die Blechwannen erfüllen ihren Zweck
am besten, wenn an einer Seite ein Ablaufhahn ange-
bracht ist, so daß die gebrauchte entwertete Kreosolflchsig-
kett abfließen kann. An dieser Stelle soll die lange Blech-
wanne dann etwas geneigt sein. Bei dem zementierten
Behälter ist dieses ebenfalls praktisch. Die Kreosolflüssig-
kett muß sich langsam in die Poren des Holzes einsaugen,
deshalb ist es notwendig, daß die betreff-nden Brücken-
Hölzer vollkommen unter der Flüssigkeit sind. Damit auch
die untere Fläche Gelegenheit findet, sich gleichmäßig voll-
zusaugen, legt man unten im Behälter quer zwei V-
starke und 2 ew breite Hölzer, so daß die unteren Flächen
der zu imprägnierenden Hölzer nicht flach auf dem Boden
liegen. Es ist dann aber zu beachten, daß die Brücken-
Hölzer zuweilen verschoben werden, um die Stellen der
Hölzer zu durchtränken, welche auf den Querhölzern ruhen.
Dieses ist besonders zu beachten, weil sonst das Wasser
resp, die Feuchtigkeit hier Nahrung findet, den Fäulnis-
proz ß in die Wege leitet und das Imprägnieren zweck»

los wird. Im allgemeinen sollen die Hölzer beim Tränken
so gelagert sein, daß alle Seiten frei zum Aufsaugen des

Ols sind. In dieser Flüssigkeit bleiben dieselben so lange
liegen, bis alle Schichten durchtränkt sind, worauf die
Pfeiler und Eisbrecherhölzer usw. zum Trocknen gelagert
weiden. Das auf diese Art imprägnierte Holz füllt seine

Zellen und inneren Schichten vollständig und ist dann
am widerstandsfähigsten, wenn es vollkommen trocken zur
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